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3 Mitwirkende und Zuständigkeiten

Die Umsetzung von nachteilsausgleichenden Maßnahmen ist 
nicht allein Aufgabe der Fachbereiche. Zur Gestaltung eines 
inklusiven Hochschulalltags kooperieren verschiedene Mitwir-
kenden und zuständige Fachabteilungen der Hochschule.
	. Die Prüfungsausschussvorsitzende der Studiengänge sind 

erste Anlaufstelle bei der Antragstellung eines Nachteils- 
ausgleichs.

	. Die Studienfachberatung hilft bei der Organisation eines indivi-
duellen Studienablaufs.

	. Die Dekanate koordinieren studiengangsübergreifende Maß-
nahmen und stellen die Ressourcen im Fachbereich sicher.

	. Das zentrale Prüfungsamt der h_da informiert und entscheidet 
im Zweifelsfall über prüfungsrechtliche Angelegenheiten.

	. Der/Die Beauftragte für Studierende und Studieninteressierte 
mit Behinderung oder chronischer Erkrankung der h_da infor-
miert zum Thema, unterstützt bei der Entwicklung von Aus-
gleichsmaßnahmen und begleitet im Studienverlauf. Er vertritt 
die Interessen von Studierenden mit Behinderung gegenüber 
der Hochschulleitung.

	. Die Zentrale Studienberatung der h_da berät Studieninte-
ressierte und Studierende zur Studienorientierung und -or-
ganisation und zu anderen Fragen rund ums Studium, auch 
zu Vereinbarkeitsthemen wie Beeinträchtigung.

	. Die Studentische Studienberatung informiert über den  
Studienalltag „auf Augenhöhe“.

	. Im Student Service Center werden die verwaltungstechnischen 
Bedingungen geklärt.

	. Über das Medienzentrum der h_da kann auf lizensierte  
E-Medien zugegriffen werden.
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	. Auf der Lernplattform „Moodle“ der h_da können Unter-
richtsformen durch E-Learning, E-Lectures und E-Klausuren 
ergänzt werden. Das Medienzentrum bietet didaktische und 
technische Beratung.

	. In den Bibliotheken auf dem Campus in Darmstadt und in 
Dieburg stehen  
Einzellernräume zur Verfügung, die online gebucht werden 
können.

	. Die Abteilung für Hochschuldidaktik und Digitalisierung bietet 
unterschiedliche Ressourcen an, die insbesondere für inklusi-
ve und barrierefreie Lehre informieren und sensibilisieren. 

	. Der Studentische Trainerpool bietet Unterstützung in Projekt- 
und Lehrveranstaltungen und Seminare zu Prüfungsstress 
oder Selbstmanagement.

	. Der Hochschulsport bietet ein breitgefächertes Angebot  
von Aktivsportarten bis Entspannungsübungen oder  
Mentaltraining.

	. Die Abteilung Bau und Liegenschaften der h_da ist zuständig 
für bauliche Maßnahmen und räumliche Ausstattung.

	. IT-Dienste und Anwendungen berät zur technischen Raum-
ausstattung.

	. Als Senatsgremium beschäftigt sich die Gleichstellungskom-
mission mit Fragen der Gleichstellung aller Studierenden und 
Mitarbeitenden der h_da.

	. Das Präsidium der h_da trifft unter Beteiligung anderer 
Hochschulorgane richtungsweisende Entscheidungen zur 
Hochschulentwicklung. Es liegt in der Verantwortung der 
Hochschulleitung, die Umsetzung der Querschnittsaufgaben 
„Barrierefreiheit“ und „Chancengleichheit“ voranzutreiben.
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4 Anhang

4.1 Formloses Muster für ärztliche Bescheinigung bei  
Nachteilsausgleich

Kopfbogen

Ort, Datum

Bei Name, Geburtsdatum besteht eine Behinderung, schwere temporäre Einschränkung 

(keine Diagnose!). Die Störung wird voraussichtlich andauern bis …/ ist dauerhaft.

Durch die Erkrankung kommt es beim/bei dem/der Patient/in im Studium zu  

folgenden Beeinträchtigungen:

…genaue Beschreibung der Beeinträchtigungen im Studium…

Um die Anforderungen im Studium bewältigen zu können, ist es empfehlenswert, 

dass folgende Ausgleichsmaßnahmen angewandt werden:

…genaue Beschreibung von Ausgleichsmaßnahmen…

Stempel, Unterschrift

beispielhaftes Muster
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4.2 Formloses Muster für Antrag Nachteilsausgleich

An den Prüfungsausschuss des Studiengangs …

Ort, Datum

Antrag auf Nachteilsausgleich

Name, Vorname: … 

Matrikelnummer: …

Email: …

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ich befinde mich in folgender Studiensituation/muss folgende Prüfungsleistung ablegen:

… Angaben zur Veranstaltung /Belegnummer/Studiensituation /Prüfungsleistung / 

Prüfungsdatum/…

Ich habe eine Behinderung (Umschreibung), die sich auf die o.g. Situation wie folgt 

auswirkt:

…genaue Beschreibung der Beeinträchtigung…

Auf Grund dieser Beeinträchtigung kann ich die Studienanforderung/ Prüfungslei-

stung nicht in der vorgesehenen Form ablegen. Ich beantrage daher einen Nachteils-

ausgleich in Form von

…genaue Beschreibung möglicher Ausgleichsmaßnahmen…

Eine Bescheinigung liegt dem Anschreiben bei.

Ich bitte darum, meinen Antrag zu prüfen und einen Nachteilsausgleich zu gewähren.

Mit freundlichen Grüßen

beispielhaftes Muster
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1 Inklusion (lat. Enthaltensein) ist ein soziologisches Konzept, das die Einbeziehung 
von Menschen in die Gesellschaft beschreibt. Es nimmt eine umfassende 
Teilhabe diverser Gruppen und Individuen an den Angeboten der Gesellschaft 
als selbstverständlich an. Die Umwelt ist so gestaltet, dass jeder Mensch 
selbstbestimmt und selbstständig handeln kann. Inklusion bezieht sich auf alle 
Lebensbereiche und Lebensphasen. Sie wendet sich gegen Diskriminierung und 
Ausgrenzung. Eine inklusive Gesellschaft betrachtet Vielfalt als Normalität und 
Bereicherung.

2 Gesetz zu dem Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 13. Dezember 
2006 über die Rechte von Menschen mit Behinderungen sowie zu dem 
Fakultativprotokoll vom 13. Dezember 2006 zum Übereinkommen der Vereinten 
Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen.

3 Steinkühler, Julia, Mareike Beuße, Martina Kroher, Frederike Gerdes, Ulrike 
Schwabe, Jonas Koopmann, Karsten Becker, Daniel Völk, Theresa Schommer, 
Marie‑Christin Ehrhardt, Sören Isleib & Sandra Buchholz: 
Die Studierendenbefragung in Deutschland: best3 – Studieren mit einer 
gesundheitlichen Beeinträchtigung. 237 S., Berlin 2023. Deutsches Zentrum für 
Hochschul‑ und Wissenschaftsforschung. DOI: 10.15488/15773.

4 Ähnliche Regelungen wie die zum Ausgleich behinderungsbedingter Nachteile 
gelten auch für andere Studierende in besonderen Lebenssituationen, 
beispielsweise für Studierende mit Kind oder mit pflegerischen Aufgaben. 
Auskunft hierüber erteilt das Familienbüro der h_da.

5 § 5 Abs. 2 S. 1 Verordnung über die Vergabe von Studienplätzen in 
zulassungsbeschränkten Studiengängen durch die Hochschulen des Landes 
Hessen (Studienplatzvergabeverordnung Hessen) vom 7. Mai 2013. Zum 17.07.2014 
aktuellste verfügbare Fassung der Gesamtausgabe geändert durch Verordnung 
vom 30. April 2014 (GVBl. S. 115).

6 § 2 Abs. 3 Hessisches Hochschulgesetz Vom 14. Dezember 2009 (GVBl. I S. 666) 
(1) Zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 30. November 2015 (GVBl. S. 
510).

7 § 10 Abs. 6 Allgemeine Bestimmungen für Prüfungsordnungen (ABPO) der 
Hochschule Darmstadt – University of Applied Sciences vom 8. Dezember 2005, 
zuletzt geändert am 07.07.2015.

8 Vgl. „Informationen zum Nachteilsausgleich für Studierende“, online: https://
ims.h-da.de/ims.net/Org/OrganisationFrameset.aspx.

9 § 8 Abs. 1 S. 1 Verordnung über das Verfahren der Immatrikulation, 
Rückmeldung, Beurlaubung und Exmatrikulation, das Studium als Gasthörerin 
oder Gasthörer, das Teilzeitstudium und die Verarbeitung personenbezogener 
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Daten der Studierenden an den Hochschulen des Landes Hessen (Hessische 
Immatrikulationsverordnung) vom 24. Februar 2010 (GVBl. I S.94), Zuletzt geändert 
durch ÄndVO vom 23. 4. 2013 (GVBl. S.192).

10 „Beurlaubung“, online: https://www.h-da.de/beurlaubung/.

11 Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen 
(Behindertengleichstellungsgesetz - BGG), zuletzt geändert durch Art. 12 G v. 
19.12.2007 I 3024. 

12 § 10 „Formen der Leistungsnachweise (6) Macht die Kandidatin oder 
der Kandidat glaubhaft, dass sie oder er wegen einer länger dauernden 
oder ständigen körperlichen Beeinträchtigung nicht in der Lage ist, einen 
Leistungsnachweis ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen, ist 
auf Antrag zu gestatten, dass die Leistung mit einer verlängerten Bearbeitungszeit 
oder eine gleichwertige Leistung in anderer Form erbracht wird. Dazu kann 
die Vorlage eines ärztlichen Attests, in begründeten Zweifelsfällen auch eines 
amtsärztlichen Attests, gefordert werden.“, Allgemeine Bestimmungen für 
Prüfungsordnungen (ABPO) der Hochschule Darmstadt – University of Applied 
Sciences vom 8. Dezember 2005 zuletzt geändert am 07.07.2015.
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